
AVSG: § 59 Amtsführung

§ 59  Amtsführung 
 
(1) 1Für die Amtsführung gilt § 39 Abs. 1, 2 und 4 Satz 1 mit Ausnahme des Verweises auf § 41 Nr. 4 ZPO 
entsprechend. 2Die Eigenschaft als gesetzlicher Vertreter eines Betroffenen und die vorangegangene 
Tätigkeit im Pflegesatzverfahren als bevollmächtigte Person oder als Beistand einer Vertragspartei führen 
nicht zum Ausschluss und berechtigen nicht zur Ablehnung.


